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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Franz Rieger, Kerstin Schreyer- 
Stäblein, Alex Dorow, Dr. Martin Huber, Alexander 
König, Alfred Sauter, Martin Schöffel, Thorsten 
Schwab, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, Mecht-
hilde Wittmann CSU, 

Dr. Linus Förster, Hans-Ulrich Pfaffmann, Susann 
Biedefeld, Diana Stachowitz SPD, 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Hans Jürgen 
Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Günther 
Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Jo-
achim Hanisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, 
Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander Muthmann, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno 
Zierer und Fraktion (FREIE WÄHLER), 

Christine Kamm, Jürgen Mistol BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Subsidiarität 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimm-
ter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste im Hinblick auf sich verändernde 
Marktgegebenheiten 
COM(2016) 287 final 
BR-Drs. 288/16 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag für 
eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstel-
lung audiovisueller Mediendienste im Hinblick auf sich 
verändernde Marktgegebenheiten, COM(2016) 287 
final, BR-Drs. 288/16, Subsidiaritätsbedenken beste-
hen. 

Der Landtag schließt sich damit der Auffassung der 
Staatsregierung an. 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei den Bera-
tungen des Bundesrats auf die Subsidiaritätsbeden-
ken hinzuweisen. 

Sie wird ferner aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass 
diese Bedenken Eingang in den Beschluss des Bun-
desrats finden. 

Begründung: 

Ungeachtet der Frage, dass auch aus bayerischer 
Sicht die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden 
für zwingend erachtet wird, verstößt die Einführung 
konkreter, verpflichtender Vorgaben für die Unabhän-
gigkeit von nationalen Regulierungsbehörden für au-
diovisuelle Medien gegen das Subsidiaritätsprinzip. 

Bislang regelte Art. 30 der Richtlinie in allgemeiner 
Form die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ergrei-
fung geeigneter Maßnahmen, um sich gegenseitig 
und der Kommission, insbesondere über ihre zustän-
digen unabhängigen Regulierungsstellen, die Informa-
tionen zu übermitteln, die für die Anwendung der 
Richtlinie erforderlich sind. 

Demgegenüber formuliert der Vorschlag der Kommis-
sion nunmehr kleinteilige Regelungen wie z.B. insbe-
sondere zur Entlassung der Leitungspositionen einer 
nationalen Regulierungsstelle, zu ihren Haushaltsplä-
nen sowie zum Beschwerdeverfahren gegen Ent-
scheidungen der Regierungsstellen. Die Einführung 
von derart detaillierten Vorgaben, die bereits nach 
bisheriger Rechtslage ohne weiteres auf nationaler 
Ebene ausreichend verwirklicht werden könnten, ent-
spricht nicht dem Gebot des subsidiären Tätigwer-
dens durch die Gemeinschaft. Vielmehr werden die 
Möglichkeiten des nationalen Gesetzgebers zu weit 
beschränkt, die detaillierte Ausgestaltung nationaler 
unabhängiger Regulierungsstellen selbst vorzuneh-
men. Gerade im Hinblick auf die kulturelle Bedeutung 
der Medien ist die Union gehalten, sich gemäß Art. 
167 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) auf unterstützende und fördernde 
Maßnahmen zu beschränken und diesen Aufgaben-
bereich bei den Mitgliedstaaten zu belassen. 

 


